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Vizerektorat Qualität 

Abteilung für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern 

Merkblatt 
Erläuterungen zur Änderung der Praxis betr. Entschädigung bei Mutter-
schaft (a)

(a) Grundmittelanstellungen: Gemäss der Personalgesetzgebung gewährt die
Uni Bern der Mutter anlässlich einer Geburt ihres Kindes einen Mutter-
schaftsurlaub von 16 Wochen. Das Gehalt wird zu 100% ausgerichtet. Die
Lohnfortzahlung erfolgt unabhängig von Finanzierung oder Funktion. Bei
Drittmittelanstellungen wird das Taggeld der Ausgleichkasse EO direkt dem
Kredit gutgeschrieben. 

Neu wird ab sofort die Verteilung der Mutterschaftsentschädigung auf Grundmittel 
dem Verfahren bei Drittmittelanstellungen gleichgesetzt. Bisher wurde bei Mutter-
schaft die Anstellung einer Stellvertretung punktefrei gerechnet. Neu wird das 
Institut für die Anstellung der Mutter in Personalpunkten entschädigt, unab-
hängig davon, ob eine Stellvertretung eingesetzt wird oder nicht. Die Entschädi-
gung in Form von Personalpunkten liegt in der Höhe der Entschädigung der Aus-
gleichskasse EO (14 Wochen à 80%). Wenn Sie die Mutterschaft über eForms der 
Personalabteilung melden, werden dem Institut die Punkte ohne weitere For-
malitäten zugewiesen. Kontakt: info.pers@unibe.ch 

Übergangsbestimmungen: falls im Jahr 2022 für eine bereits vereinbarte Stellver-
tretung ein Antrag gemäss der bisherigen Entschädigungsregelung gestellt wird, 
soll der Antrag als Vertrauensschutz auch dann bewilligt werden, wenn der PP-
Betrag höher ausfällt als der aufgrund der neuen Regelung festgelegte Wert. 
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